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Hessen will mit der außeror-
dentlichen Zuweisung der zeit-
verzögerten Einwohnerstatistik
vorzugreifen, die dem aktuellen
Einwohnerzuwachs durch
Flüchtlinge hinterherhinkt und
auf der der Kommunale Finanz-
ausgleich fußt.
“Durch die Zuweisungen wird

der mit den Flüchtlingen einher-
gehende Einwohnerzuwachs in
den Kommunen bereits vorgezo-
gen angerechnet”, so Hessens
Innenminister Peter Beuth.
Flüchtlinge erhöhten zwar

auch die Zahl der Einwohner
und damit die Zahlungen aus
dem Kommunalen Finanzaus-
gleich (KFA), aber die Einwoh-
nerstatistik hinkt hinter den
realen Flüchtlingszahlen her.
Grundsätzlich wirken sich der
Zuzug von Flüchtlingen und die
Erhöhung der Einwohnerzahl
dort erst zwei Jahre später zu-
gunsten der Kommunen aus. Da
aber den Kommunen neben den
Unterbringungskosten, die vom
Land getragen werden, weitere
Verpflichtungen entstehen kön-
nen, hat sich die Landesregie-
rung dazu entschlossen, diese
Mehrkosten unverzüglich und
nicht erst im Jahr 2017 auszu-
zahlen.
Zuweisungen erhalten die 33

Städte und Gemeinden, in denen

sich eine Erstaufnahmeeinrich-
tung des Landes befindet. Diese
erhalten über sieben Millionen
Euro. Die 34 Städte und Gemein-
den mit sogenannten Notauf-
nahmeeinrichtungen bekom-
men mehr als 2,7 Millionen Euro.
Den fünf kreisfreien Städten so-
wie den 21 Landkreisen, denen
darüber hinaus Flüchtlinge zur
Unterbringung zugewiesen wur-
den, gewährt das Land insge-
samt 15,5 Millionen Euro.
Über die außerordentliche Zu-

weisung hinaus würden in den
Kommunen mit Erstaufnahme-
einrichtungen auch zusätzliche

Investitionen durch das Kom-
munale Investitionsprogramm
(KIP) ermöglicht – ebenfalls im
Umfang von 25 Millionen Euro.

Zehn Prozent 
mehr Landeshilfe

Zu Jahresbeginn hatte NRW die
Finanzhilfen, die im Rahmen des
Flüchtlingsaufnahmegesetzes
an die Kommunen fließen, von
1,37 Milliarden Euro auf rund
1,95 Milliarden Euro aufge-
stockt. Landtag und Landesre-
gierung waren hierbei davon
ausgegangen, dass sich zum 1.
Januar 2016 in den NRW-Kom-

munen rund 181.000 Flüchtlin-
ge aufhalten würden.
Vielen Kommunen klagten je-

doch darüber, sie in finanzielle
Vorleistungen treten müssten,
da in ihren Städten mehr Flücht-
linge als ursprünglich geplant
untergebracht seien.
“Wir rechnen damit, dass die

Zahl der Flüchtlinge in den Kom-
munen sich zum Stichtag 1. Ja-
nuar 2016 auf rund 200.000
Flüchtlinge erhöhen wird. Das
sind etwa zehn Prozent mehr, als
wir bisher angenommen haben.
Diese Entwicklung wird sich na-
türlich auch auf die finanzielle
Ausstattung der Kommunen
auswirken”, erklärte NRW-In-
nenminister Ralf Jäger. 
Mit einem Erlass an die Be-

zirksregierung hat Jäger des-
halb die Erstattung der Flücht-
lingskosten an die Kommunen
nachgebessert. Die Städte dür-
fen demnach zehn Prozent mehr
Landeshilfe in ihren Haushalten
einplanen als ursprünglich vor-
gesehen.
Darüber hinaus hat das Land

mit den kommunalen Spitzen-
verbänden vereinbart, bei einem
weiteren Anstieg der Flücht-
lingszahlen spätestens im
Herbst dieses Jahres Gespräche
aufzunehmen und gegebenen-
falls erneut nachzusteuern.

Kosten für Flüchtlingsunterbringung
Mehr Geld für Kommunen in Hessen und NRW

(BS/lkm) Hessen gewährt ausgewählten Kommunen zusätzlich 25 Millionen Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen. Auch die Kommunen in
Nordrhein-Westfalen bekommen mehr Geld vom Land. Sie können aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen zehn Prozent mehr Geld vom Land
einplanen.

Dr. Ferdinand Schuster, Ge-
schäftsführer Institut für den
öffentlichen Sektor e. V.: “Der
Konzern Kommune ist man-
cherorts in einer ernsten Lage.
Viele deutsche Kommunen sind
hoch verschuldet und nicht we-
nige Stadtwerke stehen vor
ähnlichen Problemen wie in Ge-
ra, wo die Stadtwerke im Som-
mer 2014 Insolvenz anmelden
mussten, weil der Stadt für eine
Rettungsmaßnahme notwendi-
ge zusätzliche Kredite verwei-
gert wurden. Das führt zu ei-
nem zunehmenden Vertrau-
ensverlust.”
In der Einzelbetrachtung wird

unter den befragten 93 Kommu-
nen über die Hälfte mit “ange-
spannt” bewertet, unter den
Stadtwerke-Konzernen sind es
40 Prozent. “Ein Problem, das
die schlecht abschneidenden
Kommunen und Stadtwerke

eint, ist die hohe Verschuldung.
Sie resultiert bei den Stadtwer-
ken aus einem Zusammenspiel
von sinkenden Erlösen aus den
Energiesparten und einem gro-
ßen Investitionsbedarf zum Bei-
spiel in Verteilnetze. Aufgrund
weiterhin hoher Ausschüt-
tungsquoten besteht ein wach-
sender Bedarf an Fremdkapital,
wodurch die Verschuldung
steigt”, so Schuster.
Je nach Bundesland unter-

scheidet sich die Situation zum
Teil erheblich. In Hessen,
Rheinland-Pfalz und NRW ist
die Lage der Kommunen in über
60 Prozent der Fälle mindestens
unbefriedigend. Am besten
schneiden kommunale Konzer-
ne in Bayern ab: Hier liegen 25
Prozent im “grünen” Bereich,
weitere 50 Prozent im “Gelb-
grün”-Bereich. Ein Vergleich
zwischen alten und neuen Bun-

desländern zeigt, dass es den
neuen Ländern insgesamt et-
was schlechter geht. Dort sind
knapp 65 Prozent der kommu-
nalen Konzerne in den kriti-
schen Kategorien. Die Untersu-
chung der einzelnen Stadtwer-
ke ergab ferner, dass es kleinen
Stadtwerken in der Regel besser
geht als größeren.
Die Ursachen für das schlech-

te Abscheiden der untersuch-
ten Stadtwerke-Konzerne se-
hen die KPMG-Analysten nicht
nur in der Energiewende. Nega-
tiv auf die Stadtwerke wirkten
sich auch Investitionen in Gas-
oder Kohlekraftwerke, hohe
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten, technische
Defekte, juristische Streitigkei-
ten, Verlustübernahmen für de-
fizitäre Sparten und die unren-
table Haltung von Immobilien-
anlagen aus.

Der “Konzern Kommune” in der Krise?
Jeder vierte ist gefährdet

(BS/lkm) Die wirtschaftliche Lage kommunaler Konzerne in Deutschland sieht nicht gut aus. So sind in 23
der 93 größten Städte (ab 80.000 Einwohner) sowohl die Haushaltslage der Kommune selbst als auch die
finanzielle Lage des Stadtwerke-Konzerns angespannt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des von
KPMG geförderten Instituts für den öffentlichen Sektor e. V.

Jede Kommune könne mit einer
auf ihren Ort zugeschnittenen
Satzung gerechte Lösungen fin-
den, zeigte sich Herrmann über-
zeugt. So haben die Kommunen
künftig die Möglichkeit, soge-
nannte wiederkehrende Beiträge
zu erheben. “Dabei können sie
jährlich moderate und über-
schaubare Beiträge von den
Grundstückseigentümern einer
Gemeinde oder eines Stadtteils
erheben, die dann gemeinsam
mit dem Eigenanteil der Kommu-
ne zur Sanierung verwendet wer-
den. Die Bürger brauchen künf-
tig keine Befürchtungen mehr

vor unverhältnismäßig hohen
Abgabeforderungen zu haben”,
so Herrmann. Eine vergleichbare
Regelung in Rheinland-Pfalz, wo
inzwischen rund 40 Prozent der
Gemeinden wiederkehrende Bei-
träge erheben, zeige, dass dort
auf diese Weise jährlich etwa Bei-
träge in der Größenordnung bis
200 Euro anfallen. Dies führe bei
Bürgern und Gemeinden zu ei-
ner hohen Zufriedenheit.
Nicht erforderliche “Luxussa-

nierungen”, etwa ein aus städte-
baulichen Gründen teureres
Pflaster oder aufwendige Stra-
ßenlaternen, sollten die Kom-

munen auch künftig aus ihrer
eigenen Kasse bezahlen, wenn
sie es sich leisten können. Herr-
mann: “Auch dadurch werden
Grundstückseigentümer von
übermäßigen Beiträgen entlas -
ten. Insgesamt bringt das Gesetz
mehr Sicherheit für alle Beteilig-
ten, zusätzlichen Schutz für die
Grundstückseigentümer vor
übermäßigen Beiträgen und
darüber hinaus zusätzliche
Handlungsmöglichkeiten für
diejenigen Gemeinden, die neue
Wege gehen und dafür ihre Bür-
ger von hohen Beitragsforderun-
gen entlasten wollen.”

Neues Kommunalabgabengesetz
Wiederkehrende statt übermäßige Beiträge

(BS/lkm) Bayern hat Ende Februar ein neues Kommunalabgabengesetz beschlossen. Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann begrüßte das neue Gesetz als einen gelungenen Kompromiss: “Damit haben unsere Kom-
munen die notwendige Planungssicherheit bei der Finanzierung von Maßnahmen zur Erneuerung und Ver-
besserung ihrer Infrastruktur, aber auch den notwendigen Spielraum zur Entlastung ihrer Bürger vor unver-
hältnismäßigen Abgaben.”

So haben von den 11.103 deut-
schen Kommunen haben allein
im ersten Halbjahr 2015 insge-
samt 2.049 die Grundsteuer B
erhöht – das entspricht einem
Anteil von 18 Prozent. Die
Grundsteuer B ist von Haus-
und Wohnungseigentümern zu
zahlen und wird in der Regel voll-
ständig auf Mieter umgelegt.
Bundesweit stieg der durch-
schnittliche Grundsteuerhebe-
satz allein im ersten Halbjahr
2015 um sieben Punkte von 358
auf 365 Prozent – so stark wie im
gesamten Vorjahr.
Seit der Finanz- und Wirt-

schaftskrise hat der Aufwärts-
trend bei den kommunalen Real-
steuern deutlich an Dynamik ge-
wonnen: Während in den Jahren
2008 und 2009 jeweils gerade
einmal vier Prozent der deut-
schen Kommunen den Hebesatz
zur Grundsteuer B erhöhten, lag
der Anteil im Jahr 2013 bei 16
Prozent, um im folgenden Jahr
auf 23 Prozent zu steigen.

Schutzschirme zwingen 
zu Steuererhöhungen

Während in Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen, Hessen
und Thüringen in den vergange-
nen fünf Jahren mehr als neun
von zehn Kommunen mindestens
einmal die Grundsteuer erhöht
haben, liegt der Hebesatz in den
meisten bayerischen Kommunen
heute noch auf dem Niveau von
2010: Gerade einmal 22 Prozent
der Kommunen im Freistaat ha-
ben seit 2010 die Grundsteuer er-
höht. Die jeweiligen Erhöhungen
fielen dabei so moderat aus, dass
der durchschnittliche Hebesatz
in Bayern gerade einmal um acht
Punkte stieg – in Hessen im glei-
chen Zeitraum hingegen um 126
Punkte (NRW: 93 Punkte).
Vielerorts begründeten die

Stadtverwaltungen die Steuerer-
höhung mit dem Beitritt der
Stadt zu den kommunalen
Schutzschirmen der jeweiligen
Länder. Dies dürfte auch die star-

ke Erhöhungsdynamik in Rhein-
land-Pfalz, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen erklären. Alle
drei Bundesländer haben ent-
sprechende Programme aufge-
legt und knüpfen ihre Hilfe für
klamme Kommunen daran, dass
diese einen eigenen Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung leis -
ten. In den meisten Fällen ge-
schieht dies durch Anhebung der
kommunalen Hebesätze. Dem-
entsprechend sind weitere Steu-
ererhöhungen zu erwarten – und
in den Haushaltsplänen vieler
Kommunen bereits vorgesehen.
Deutschlands “teuerste” Kom-

mune ist mit einem Grundsteu-
erhebesatz von 960 Prozent das
hessische Nauheim. Unter den
größeren Städten (ab 50.000
Einwohner) liegen Duisburg und
Rüsselsheim mit Hebesätzen
von 855 bzw. 800 bzw. Prozent
bundesweit an der Spitze. Insge-
samt hatten Mitte 2015
deutschlandweit 13 Städte und
Gemeinde einen Grundsteuer-
hebesatz von 800 Prozent und
höher – Ende 2014 waren es nur
sieben.

Kein Steuerwettbewerb

Auffallend ist, dass die Grund-
steuer deutlich stärker steigt als
die Gewerbesteuer. Begründet
wird dies damit, dass Unterneh-
men auf Gewerbesteuererhö-
hungen durchaus empfindlich
reagieren und ihren Sitz in Kom-
munen mit niedrigeren Steuer-
sätzen verlagern könnten und
eine Erhöhung der Grundsteuer
für die Kommunen weitgehend
risikolos sei. “Kein Haus- oder
Wohnungseigentümer verkauft
sein Haus wegen einer höheren
Grundsteuer und kaum ein Mie-
ter wird deswegen einen Umzug
erwägen”, so Prof. Dr. Bernhard
Lorentz, Partner bei EY und Lei-
ter des Bereichs Government &
Public Sector für Deutschland,
die Schweiz und Österreich.
Ein echter Steuerwettbewerb

über die Senkung der Gewerbe-

steuer finde aber nach wie vor
kaum statt, beobachtet Lorentz.
“Es gibt zwar Beispiele von Ge-
meinden, die ihre Gewerbesteu-
ern gesenkt und damit auch
neue Unternehmen angezogen
haben. Allerdings bleibt es bei
Einzelfällen. Steuersenkungen
kommen nur sehr selten vor.”
Die DIHK warnt indes vor den

Auswirkungen der steigenden
Hebesätze. Mittel- und langfris -
tig würden sie die Standortbe-
dingungen verschlechtern und
die Haushaltsprobleme ver-
schärfen.

Keine Maßnahmen 
gegen Steuererhöhungen

Die CDU-Landtagsfraktion in
NRW kritisiert, dass die nord-
rhein-westfälischen Kommunen
aufgrund der hohen Steuern im
Standortwettbewerb immer
mehr ins Hintertreffen geraten.
"Nordrhein-Westfalen ist bereits
heute trauriger Spitzenreiter bei
den Kommunalsteuern. Nir-
gends in Deutschland werden die
Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen so stark zur Kasse
gebeten wie in Nordrhein-Westfa-
len”, erklärte der kommunalpoli-
tische Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, Ralf Nettelstroth.
Die NRW-CDU fordert eine

Kommunalfinanzreform. An-
sonsten drohe in vielen Teilen
des Landes die Aufgabe der kom-
munalen Selbstverwaltung und
damit einhergehend ein immen-
ser Schaden im bürgerschaftli-
chen Engagement vor Ort. Der
Stärkungspakt der Landeregie-
rung sei vor allem ein kommuna-
les Steuererhöhungsprogramm
und gehöre abgeschafft, so Net-
telstroth.Ein Antrag, mit dem die
CDU-Landtagsfraktion Maß-
nahmen gegen die flächende -
ckenden Steuererhöhungen bei
der Grund- und Gewerbesteuer
in den nordrhein-westfälischen
Kommunen einforderte, wurde
jedoch jüngst von den Regie-
rungsparteien abgelehnt. 

Kommunalsteuern steigen
Analyse der Gemeindesteuern

(BS/lkm) Die deutschen Kommunen haben im vergangenen Jahr erneut auf breiter Front die Grund- und Ge-
werbesteuer erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaft Ernst & Young.

Der Haushaltsausgleich ist re-
gelmäßig nicht nur gesetzlich
gefordert, sondern auch un-
umgänglich für den dauerhaf-
ten Erhalt der politischen Ge-
staltungsmöglichkeiten vor
Ort. Deshalb sollten defizitäre
Kommunen konsequent alle
Konsolidierungspotenziale
identifizieren, priorisieren
und zielgerichtet den steten
Haushaltsausgleich in einem
realistischen Zeitfenster an-
steuern. 
Vor diesem Hintergrund un-

tersucht die Überörtliche Prü-
fung u. a. mögliche Konsoli-
dierungspotenziale. Als we-
sentlich für den Haushalts-
ausgleich erweisen sich hier-
bei gerade bei kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden
mit bis zu 50.000 Einwohnern
immer wieder die nachstehen-
den fünf Erfolgsfaktoren:
» Kostendeckende Gebühren
insbesondere in der Ver- und
Entsorgung , 
» wirtschaftliche allgemeine
Verwaltung nebst Bereitschaft
zur interkommunalen Zusam-
menarbeit, 
» vorausschauender und an
den unabdingbaren Notwen-
digkeiten ausgerichteter Per-
sonaleinsatz bei der Kinderta-
gesbetreuung in Kombination
mit der Bereitschaft zur Erhe-
bung angemessener Eltern-
beiträge, 

» zurückhaltende und an den
Folgelasten ausgerichtete Ini -
tiativen auf dem Feld freiwilli-
ger Leistungen und Standards
sowie 
» angemessene Realsteuerhe-
besätze, die mit festgelegten
örtlichen Aufgabenpräferen-
zen in Einklang stehen. 
Dabei sollte eine Anhebung

der Realsteuersätze die Ultima
Ratio sein. Allerdings kann in
besonders konsolidierungsbe-
dürftigen Kommunen nur ein
Zusammenwirken mehrerer
Erfolgsfaktoren letztlich zum
Haushaltsausgleich führen.
Neben den betriebswirtschaft-
lichen Realitäten spielen hier
der gemeinsame Konsolidie-
rungswille und die intensive
Kommunikation eine heraus-
gehobene Rolle. 

Lesen Sie zum Thema “Erfolgsfak-
toren Haushaltsausgleich”: Kommu-
nalbericht 2015, hessicher Landtag,
Dars. 19/2404 vom 12. November
2015, S. 122ff.
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Erfolgsfaktoren Haushaltsausgleich
von Dr. Ulrich Keilmann

“Überörtliche Prüfung” kompakt

Viele Kommunen in NRW nehmen mehr Flüchtlinge auf als anfangs prognosti-
ziert. Die Städte können nun für die zusätzlichen Kosten mehr Landeshilfe in
ihren Haushalten einplanen. Foto: BS/Franz Ferdinand Photography, cc by nc 2.0, flickr.com


